
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/9/6 12Os52/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1990

Norm

GewO 1973 §103 Abs1 litb Z2

HGB §93

HGB §354

Rechtssatz

Der Berater in Versicherungsangelegenheiten ist auch aus gewerberechtlicher Sicht befugt, den Abschluß von

Versicherungsverträgen zu ermitteln.

Entscheidungstexte

12 Os 52/90

Entscheidungstext OGH 06.09.1990 12 Os 52/90
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